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Hälle, Drück und Verlag von Ed. Heynemann,

Jnhalt Deutſchlands Einheit Kritik des preußiſchen Verfaſſungs
enkwurfes. Wider die Polizeiwillkür Betrachtungen über Adreſſen
Ueber Koſten Vorſchuß in Proceßſachen Die Bürgerverſammlung zu
Halle am 17. Juni 1848. Halle als Sitz des deutſchen Parlamentes
Die Freiheit

Deutſchlands Einheit
2. Die geſetzgebende Gewalt. a, deren Zuſtande

kommen.
Wir wolken die Frage nach der Verfaſſung Deutſchlands

in zwei Stücke zerlegen? I. welchen Zweck ſoll ſte im Abge
meinen haben und 2, durch welche Mittel im Beſonderen
ſoll dieſer Zweck erreicht werden Die Beantwortung der er
ſteren Frage iſt offenbar die leichtere, weil es ſich da um ziem
lich allgemein anerkannte Sätze handelt weil man ſich da mit
den ſchönen Redensarten nicht ſo leicht an den Dornen der
Wirklichkeit verwundet. Die Verfaſſung hat die Aufgabe,
Fürſten und Völker inniger zu verbinden, die Sonderintereſſen
zu brechen und dem allgemeinen deutſchen Jnkereſſe zu unter
werfen, die Bündniſſe einzelner Staaten mit auswärtigen Län
dern wodurch das Geſainmtvaterland beeinträchtigt wird un
möglich zu machen gemeinſame Geſetze und Magaßregeln zu
ſchaffen das geſunkene Anſehen Deutſchlands im Auslande in
die ihm gebührende Stellung einzuſetzen u. ſ. w. Sie ſoll aber
auch zugleich auf Koſten der Einheit die lebendige Gliederung
das eigenthümliche Leben der einzelnen Stämme, die dem
deutſchen Charakter eigene individuelle Freiheit nicht gewalt
ſam unterdrücken. Dieſe letztere Forderung iſt auf der einen
Seite ſo gerecht wie nur irgend eine ſein kann, aber das eigen
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ſinnige und neidiſche Sonderintereſſe, beiſpielsweiſe der baieri
ſchen und hannöverſchen Politik, verſteckt ſich nur zu gern hin
ter dieſen Schleier ſeiner eigentlichen Abſichten und des halb
darf man ſich durch derglelchen Deklamationen von Freiheit
und eigenthümlichen Leben nicht blenden laſſen ſondern muß
denſelben auf den Grund der Wirklichkeit und der Möglichkeit
ſehen. Wahrlich das eentrifugale (auseinanderfallende) Leben der
Deutſchen hat lange genug ſeine vorwiegende Rolle geſpielt,
ſo daß der wahre Vaterlandsfreund ihm mit der Forderung

es centralen (einheitlichen) Lebens entſchieden entgegentreten
muß, um der Waage endlich einmal nach dieſer Seite hin ei

nen Ausſchlag zu geben. Oder wird nicht der Einzelne aus
dem Schooße der Eentralgewalt die Looſe eines erhöheten Da

ſeins, einer größeren Kraft ziehen Wie? Jhr wollet Deutſch
land groß und herrlich ſehen, und doch Euren Dribut nicht
auf ſeinen Altare niederlegen Wir wollen uns nicht wun-
dern wenn mehrere Fürſten mit ihren Anhängern der centra
len Kräftigung Deutſchlands entgegenkreten denn dieſe ver

langkt gebieteriſch einige von den Reifen ihrer Kronen, um da
raus die Krone des Reichsoberhauptes (ſei es auch ein Direk
torium) zu ſchmieden und Wenige geben gern die Errun
genſchaft von Jahrhunderten hin, am allerwenigſten die,
welche keinen Erſatz dafür zu hoffen haben Wie aber andere
Staatsbürger dazu kommen einer Verfaſſung zu widerſtreben,
welche ihnen größeren Schutz größere Freiheit verheißt, daß
kann man wahrlich aus guten Gründen nicht erklären

Das öffentliche durch Vorſpiegelungen nicht beſtochene Be
wußtſein fordert immer entſchiedener 1. eine ſtarke, unter ein
heitlicher Leitung ſtehende, nicht von der Willkür einzelner
Staaten abhängige Land und Seemacht, 2. beſſeren Schutzder auswärtigen Intereſſen (z. B. des Handels) durch dieſelbe

ſo wie durch Geſandte und Konſuln, welche aber nicht von
den einzelnen Höfen, ſondern von der deutſchen Eentralgewalt
geſendet werden 3. übereinſtimmende Geſetzgebung im Jnnern
Deutſchlands in Betreff a) der perſönlichen Freiheit und Rechte

des gerichtlichen Verfahrens in Civil- (über das Mein und
Dein) und Strafſachen, c der Münzen, Maaße, Gewichte,
Poſten, Straßen, Eiſenbahnen, Kanäle, des Handels und
der Gewerbe, e) der Steuern und Abgaben. Von dieſen For
derungen dütfen wir kein Jota nachlaſſen; eine wird durch die
andere bedingt, keine kann ohne die andere beſtehen. Durch
ſie werden die Hauptelemente des künftigen Deutſchlands der
Einzelne (die Familie) die Gemeinde und das Reich am
Kräftigſten in ihrem Beſtehen geſchützt. Am Eheſten möchte
noch das Gerichtsverfahren (der Proceß, aber nicht das materi
elle Recht) und die Vertheilung der Steuern den einzelnen
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Staaten Spielraum laſſen aber die Grundzüge müſſen überall
dieſelben ſein. Dies beweiſt der nord amerikaniſche Bundesſtagt,
dies beweiſt der Drang der neuen Geſetzgebung in der Schweiz
wo man jetzt auch endlich einmal die Kankonalſouveranetät
(die allzugroße Selbſtändigkeit der einzelnen Kantone) der Cen
tralgewalt kräftig unkerordnen will. Wenn man nun fragt,
was denn noch der Freiheit des einzelnen Staates übrig bleibe
ſo iſt dies eine Frage, welche eigentlich keine Antwort verdient.
Wir wollen ſie ſedoch beantworten und zwar dahin den einzel
nen Staaten ſoll gerade ſo viel Freiheit und Selbſtändigkeit
übrig bleiben, daß die Macht der Eentralverfaſſung keinen
Schaden leidet. Was liegt denn daran, daß die einzelnen
Staaten ihre Freiheiten haben, wenn ſie nur die einzelnen
deutſchen Staatsbürger haben Nicht Preußen und Baiern,
nicht Sachſen und Baden ſollen ſich mit einander meſſen, ſon
dern die Menſchen, welche Deutſchland ihr Vaterland nennen,
Die Abgeordneten in Frankfurt ſind nicht dört, um Oeſterreich
Preußen Baiern, ſondern um Deutſchland zu vertreten ihre
Vollmachtsgeber haben ſich ihren geſetzlichen Beſchlüſſen zu
unterwerfen, und dieſe Unkerwerfung nicht erſt davon abhängig
zu machen, ob auch das Reuß -Greiz Lobenſteinerthum dadurch
beeinträchtigt werde oder nicht.

Aber wie ſoll dieſe Geſetzgebung für Deutſchland geſchaf
fen werden Eben durch die deutſchen Volksvertreter zu Frank
furt. Dieſe haben am 28. Mai d. J. mit großer Mehrheit
den Antrag Werners angenommen „Die deutſche National
verſammlüng, als das aus dem Willen und den Wahlen der
deutſchen Nation hervorgegangene Organ zur Begründung der
Einheit und politiſchen Freiheit Denutſchlands, erklärt daß alle
Beſtimmungen einzelner deutſcher Verfaſſungen, welche mit
dem von ihr zu gründenden allgemeinen Verfaſſungswerke
nicht übereinſtimmen, nur nach Maaßgabe des letzteren als
gülrig zu betrachten ſind.“ Nach dieſer Erklärung iſt alſo die
Centralgewalt unbedingt über die Einzelgewalt geſtellt und
dieſen Grundſatz hat auch bereits der preußiſche Verfaſſungs
entwurf (S. 79) anerkannt. Nur fehlt dieſer Anerkennung
die ausdriückliche Erklärung, daß über etwaige Streitpunkte
wiederum die deutſche Centralgewalt (durch ihren oberſten Ge
richtshof) zu entſcheiden habe. Dieſe Reſignation, dieſe Unter
werfung haben wir bei der öſterreichiſchen Regierung bisher
vergeblich geſucht, obwol ſie die Wahlen zum deutſchen Reichs
tage ausgeſchrieben hat. Man könnte für das Recht einer
ſolchen Oppoſition den Sinn anführen, in welchem Oeſterreich
(reſp. deſſen Regierung oder Kaiſer die Wahlen angeordnet
habe und etwa behaupten es habe ſeine Abgeordneten nur
zur Vereinbarung über die deutſche Geſammtverfaſſung nach
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Frankfurt geſendet; Vereinbarung ſei aber ein Uebereinkommen
zwiſchen Völkern und Fürſten, welches nur durch die freie Ein
willigung beider Seiten zu Stande kommt.

Hier liegt der gordiſche Knoten und der Haaſe im Pfef
ſerz hier entſteht die dentnerſchwere Frage nach den Befugniſ
ſen des deutſchen Reichstags, zunächſt des jetzt verſammelten.
Obige Erklärung deſſelben, wonach er aus dem Willen und
den Wahlen des deutſchen Volks hervorgegangen iſt, ſpricht es

ar nicht den Worten, aber der Konſequenz (der nothwendi
gen Folge) nach aus, daß er ein konſtituirender ſei, d. h. die
erfaſſung Deutſchlands feſtzuſtellen habe. Damit ſind wir
aber nicht über alle Schwierigkeiten hinaus denn es fragt ſich,

wiefern der Reichstag ein konſtikuirender, zunächſt ob er es für
ſich oder in Uebereinſtimmung mit den Fürſten ſei. Wie wenn
es ihm einſiele, die Fürſten für abgeſetzt zu erklären oder
wenn es den Fürſten, als den thatſächlich beſtehenden ausfüh
renden Gewalten beliebte, keinen einzigen ſeiner Beſchlüſſe aus
zuführen, er möge beſchließen und befehlen, was er wolle
Dieſe Verhältniſſe ſind noch ſo trübe, ſo unklar, ſo wenig
rechtlich und ſelbſt thatſächlich geordnet, daß wenn nicht bald
Klarheit und Ordnung hineinkommt, das angefangene Werk
bald in einen babyloniſchen Thurmbau auslaufen kannn. Wel
ches Wort haben alſo die deutſchen Fürſten drein zu reden
Wie ſteht es mit dem betreffenden Staatsrecht? Die Zuſam
menberuſung des deutſchen Reichstags war zwar mehr und
mehr die dringende Forderung der deutſchen Stämme aber zu
dieſen gehören auch die Fürſten und deren Throne ſind
durch die Nevolutionen nicht geſtürzt, Dazu kommt, daß der
Reichstag kraft eines Bundestagsbeſchluſſes vom 7. April 1848
einberufen worden iſt und dieſe werden ſchwerlich eine ſolche
Verſammlung im Sinne gehabt haben welche ihre (der Für
ſten) Exiſtenz in Frage ſtellen dürfe. Jm Sinne der Fürſten
Und des Einberufungspatents vom 7. April 1848 ſoll das
Parlament die deutſche Verfaſſung mit den Fürſten reſp. de
ren Geſandten „verein baren Freilich iſt bis jetzt wenig
ſtens formell rechtlich und geſetzlich noch nicht der geringſte
Anfang für dieſe Vereinbarung gemacht. Einestheils har das
Parlement Beſchlüſſe gefaßt, wenn man nicht vielmehr ſagen
muß, Erklärungen abgegeben welchen aber durch und durch
das Organ einer ausſührenden Behörde fehlt anderentheils
beſteht neben ihm der Fürſtenrath des Bundestages, welcher
zwar (vergleiche beſonders die am 8. Juni im Parlamente ab
gegebene Erklärung v. Schmerlings, welcher in einer Perſon
Bundespräſident und Abgeordneter iſt) eine nationale Politik
zu verfolgen verſprochen hat und mit dem Parlamente noch
in keinen ernſtlichen Zwiſt gerathen iſt, aber ganz unabhängig
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von dieſem ſeine Anordnungen z. B. im Däniſchen Kriege
trifſt. Ja der Reichstag iſt noch nicht einmal förmlich kon
ſtituirt!

Aber wie, wenn der Reichstag ſich für einen abſolut
fonſtituirenden, d. h. für einen ſolchen erklärt, welcher unab
hängig von jeder anderen Gewalt das Recht hat, alles von
Grund aus und bis zur letzten Spitze, alſo auch bis zur Frage
nach dem Bleiben oder Nichtbleiben der Fürſten neu zu geſtal
ten Die auf Werners Antrag angenommene Erklärung
kommt allerdings einer ſolchen Uſurpation (Machtergreifung)
nahe; allein, wenn auch dieſe Thatſache ein neues Skagtsrecht
gründen und die Kontinuität (Zuſammenhang) des alten abzu
ſchneiden unternähme, ſo wäre es doch ſehr zweifelhaft, ob ihr
die Macht zur Seite ſtünde, dieſem Geſetze Geltung zu ver
ſchaffen. Die Nationalverſammlung kann ohne Zweifel dieſe
Poſttion (Stellung) einnehmen zu wollen oder eingenommen
zu haben erklären aber ſie kann dieſelbe nur behaupten wenn,
für den Fall des Widerſtandes von Seiten der Fürſten reſp
Regierungen, die deutſche Nation ihr den Arm der Exekution
(Ausführung) leiht, und es darauf ankommen zu laſſen, ſcheint
bei der monarchiſchen Geſinnung vieler Stämme höchſt bedenk
lich, ja für jetzt der Tod der jungen Pflanze zu ſein. That
fachen erweiſen ſich ſtets mächtiger als geſchriebene und ſelbſt
beſchworene Geſetze und Verträge, aber nur dann wenn die
letzteren in dem Bewußtſein und dem Willen der Betheiligten

ohn mächtiger ſind. Haſemann.
Kritik des preuſ Verfaſſungsentwurfs.

Fr. Börner
(Zweite Fortſetzung)

10 18 enthalten Beſtimmungen über die Freiheit der
Ueberzeugung, alſo über die Freiheit des Oenkens, des Gedankens,
des Glaubens, Forſchens und Sprechens, über die höchſte und
wichtigſte Freiheit, die es geben kann. Es darf der Gedanke, dies
geiſtige Gut des Menſchen, nicht unter weltlicher Macht, unter
dem beſchränkten Verſtande der Polizei, nicht unter der parkei-
lichen und dafür bezahlten Aufſicht eines Negierungsbeamken
ſtehn, ſondern der Geiſt muß frei ſein. Es iſt Gottesläſterung,
es iſt Empörung gegen die Ordnung der Natur, dem menſch
lichen Geiſte vorzuſchreiben, was er wiſſen und nicht wiſſen
ſoll, was er denken und nicht denken darf, was er zu glauben
berechtigt iſt. Die Freiheit der Ueberzeugung iſt die wichtigſte
im Staate, denn durch ſie iſt Fortſchritt und Beſſrung geſichert.
Die Freiheit der Ueberzeugung kann aber eine rein Herſönliche,
oder eine öffentliche ſein, Jch muß alſo beſitzen 1. Die Freiheit
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des religiöſen Glaubens oder Unglaubens (Gl abensſreielt, d.

10, 11 und 12) 2. Die Freiheit des Forſchens und LernensEehrſreiheit 13); 3. Die Freiheit, meine Ueberzeugung öffent

lich auszuſprechen durch Schriften (Preßfreiheit 9. 19)
durch die Rede (Verſammlungsfreiheit F. 15.) durch Ver

einsfreiheit (9. 16); durch die Freiheit, Behörden meine An
ſicht zur Beachtung vorzulegen (F. 17). Da zum freien Ge
dankenaustauſch, zum Vereins und Petitionsrecht ein Brief-
wechſel nothwendig wird, ſo muß jeder e die Sicherheithaben, daß weder ſeine Familtenbrieſe noch ſolche, die in Ver
einsintereſſen geſchrieben ſind, heimlich geöffnet und geleſen wer

den von der Poſtbehörde. Es iſt dieſes heimliche Durchſi
chen der Briefe an ſich etwas Unſittliches, etwas Verbrecheri
ſches; wenn daher der Staat ſchon früher ſtrenge Geſetze gegen
ünberechtigtes Erbrechen von Briefen gegeben hat, ſo hätte er
dieſes Geſetz zuerſt ſelbſt halten ſollen. Aber der Polizeiſtaat
erlaubte ſich um ſo mehr Freiheiten d. h. Willkür, je weniger
er den e Unterthanen e Daher iſt die Frei
heit des brieflichen Verkehrs um ſo mehr erforderlich, als man
ſich in Briefen freier, rückſichtsloſer, oft auch unvorſtchtig aus
ſpricht. Briefe ſind für Polizei und politiſche Gerichte eine rei
che Fundgrube zu Verfolgungen. Endlich muß jeder en
das Recht und das Mittel haben, ſeine Freiheit gegen gewalt
ſame oder heimliche Unterdrückung zu ſchüthen. Es würden alle
Freiheiten nichts werth ſein, ſobald ſie nicht unter dem Schutz
des Volkes ſtehn. Weder die Kammer, noch Petitionen, Ban
kets u. dgl. ſind im Stande geweſen, die Freiheit gegen reakti
onäre Umtriebe zu ſchützen. Nur die Waffe iſt der mächtigſte
Schirmvogt der Freiheit, und daher muß im 9. 19. ſtatt der
Wehrpflicht die Volksbewaffnung geſetzlich anerkannt und
geſichert werden.

Doch nun das Einzelne!
S. 10. „Die Ausübung der ſtaatsbürgerlichen Rechte iſt un

abhängig von dem religiöſen Glaubensbekennkniſſe. Allen Staats
bürgern iſt die Freiheit gemeinſamer Religionsübung geſtattet,
ſo weit ſte weder ein Strafgeſetz übertreten, noch die öſſentliche
Sicherheit die Ordnung und Sittlichkeit verletzt oder gefährdet
wird. 9. 11. Der Verkehr der Religionsgeſellſchaften mit ihren
Oberen bleibt ungehindert. Die Bekannkmachungen kirchlicher
Erlaſſe iſt nur denſenigen Beſchränkungen unkerworfen, welchen
alle übrigen Veröſfentlichungen unterliegen. H. 12. Die evan
geliſche und die römiſch- katholiſche Kirche, ſo wie jede andere
Religionsgeſellſchaft bleibt in Beſitz und Genuß ihrer für Kur
tus, Unterrichts und Wohlthätigkeitszwecke beſtimmten eten, Stiftungen und Fonds.“

T



135
Der Streit zwiſchen Staat und Kirche iſt ein langer,

trübſeliger. Jm Mittelalter herrſchte die Kirche über den Staat,
ſeit der Reformation der Staat über die Kirche, und erſt der
Gegenwart wird es möglich ſein, dieſen Streit über die Ober
hoheit dadurch zu ſchlichten, daß ſie beide Gebiete trennt und
ſelbſtändig macht, ſo weit ſie ſich eben auf verſchiedenem Boden
befinden. Der Staat iſt eine welt liche Anſtalt, er ſorgt für
weltliche Güter, für leibliche und geiſtige Wohlfahrtk; die
Kirche iſt geiſtliche Anſtalt, ſie erzieht für den Himmel, ſie ſorgt
lediglich nur für kirchlich-religiöſes Leben. Der Staat
hat Geſetze, denen man ſich unterwerfen muß, auch wenn man
ſie nicht in ihrem Umfange verſteht. Der kirchliche Glaube hin
gegen iſt das Jnnerlichſte des Menſchen, iſt ſein Heiligkhum
und Eigenthum hier kann er nicht zu einem Bekenntniß, zur
Annahme eines Glaubensſatzes gezwungen werden, weil er ſich
alsdann ſelbſt belügen würde. Die Religion iſt lediglich Sache
des Gefühls, iſt für jeden Einzelnen Privat- Und Herzensſache-
Dem Gefühle und dem Gemüthsleben laſſen ſich keine allgemei
nen Geſetze vorſchreiben, wenn man nicht das innerſte Leben

des Menſchen zerſtören will, indem man ihm die Wahrhaftig
keit und die Stärke der perſönlichen Ueberzeugung raubt. Das
Staatsgeſetz kann mich zur Sittlichkeit zwingen, aber nicht zur
Annahme von Glaubensformeln.

Iſt die Religion aber in ihrem Umfange eine rein perſön
liche Angelegenheit, ſo kann ſie ſich auch nür bis zur Kirchen
gemeinde entwickeln, d. h. bis zum Zuſammentreten Gleichge
ſinnter, welche ſich ihren Gottesdienſt einrichten nach dem Be
dürfniß ihres Herzens und ihres religiöſen Bewußtſeins. Den
nach müſſen weltliche Einrichtungen, wie Eid, Ehe, Taufe, Be
gräbniſſe, Zeugniſſe der Kirche inſofern abgenommen werden,
als ſie ſtaatsbürgerliche Handlungen ſind und es der Kir
che überlaſſen bleibt, ihre beſondre kirchliche Feierlichkeit noch
vorzunehmen. Die Ehe iſt eine rein bürgerliche Handlung, dies
lehren ja ſchon die Ehekontracte und die Eheſcheidung durchs
Gericht. Fühlt ein Ehepaar noch das Bedürfniß einer kirchli
chen Weihe, ſo mag es ſich dieſe vom Prediger ertheilen
laſſen der Staat hat ſich weiter darum nicht zu kümmern, ſo
bald dem Civilrecht Genüge geleiſtet iſt. Bei Geburten und
Todesfällen muß dasſelbe Statt finden.

Der Staat hat daher nur das Oberaufſichtsrecht, damit
die Kirche nicht einen Staat im Staate bilde. Er hat darauf
zu ſehen, daß die religiöſen Gemeinden nichts lehren und tkhun,
was gegen das Staatswohl iſt, ſo daß z. B. die Jeſuiten nir
gends geduldet werden dürfen, eben ſo wenig wie die unzüch-
tigen Muckergemeinden. Die Kirchengüter müſſen der bürgerli
chen Gemeinde verbleiben, welche über ſie nach Umſtänden ver
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fügt. Wenn alſo aus einer Gemeinde die Hälfte austritt, um
eine beſondere kirchliche Gemeinde zu bilden, ſo hat dieſe
Hälfte (oder Drittel, oder Sechſtel) das Recht, einen entſpre
chenden Antheil vom Kirchenvermögen zu verlangen zur Herſtel
lung ihres Gotkesdienſtes. Denn das Kirchengut ſoll nicht an
das Kirchengebäude gebunden ſein, ſondern an die Gemeinde,
ſo daß es nach Bedürfniß verwendet werden muß. Die Wahl
des Geiſtlichen, die Beibehaltung oder Abſchaffung der Stollge
bühren muß jeder Gemeinde überlaſſen bleiben.
Die belgiſche Verfaſſung, alſo die eines katholiſchen
Landes, iſt auch in der Feſtſetzung der Religionsfreiheit beſtimm
ter und freiſinniger als die preußiſche. Sie ſagt d. 14 16 „Die
Freiheit jeder Gottesverehrung, ihrer Ausübung ſo wie die Frei
heit, ſeine Gedanken äußern zu dürfen, auf welche Art es ſein
mag, iſt zugeſichert, mit Vorbehalt der Unterdrückung der Ver
gehungen, welche bei Ausübung dieſer Freiheiten begangen wer
den. Niemand iſt gezwungen, auf irgend eine Weiſe an den
Handlungen und Feierlichkeiten eines Gottesdienſtes Theil zu
nehmen oder die RNuhetage deſſelben zu beobachten. Hiermit
iſt der Streit über Kniebeugung der Proteſtanten u. ſe w. ge
ſchlichtet.) Der Staat hat kein Recht, ſich in die Ernennung
oder Einſetzung der Diener irgend einer religiöſen
Geſellſchaft zu miſchen oder ihnen den Verkehr mit ihren
Obern, und die Bekanntmachung ihrer Akten zu unterſagen in
letzterm Falle vorbehaltlich der gewöhnlichen Verantwortlichkeit
in Betreff der Preſſe und der Bekanntmachung. Die bürger
liche Heirath muß immer der prieſterlichen Einſegnung vor

angehen, mit Vorbehalt der etwaigen, durch das Geſetz zu be
ſtimmenden Ausnahmen.“ Die Belgier ſtrafen (verbieten) alſo
nicht vorher, ſondern hinterher, wenn wirklich ein Vergehen
begangen iſt; die Preußen hingegen haben der Polizei noch viel
Spielraum gelaſſen

Mir ſcheint folgende Faſſung der beſprochenen Geſetze
zweckmäßig: Das Glaubensbekenntniß iſt Sache jedes Einzelnen
und hat keinen Einfluß auf die Ausübung ſeiner ſtaatsbürger
lichen Rechte. Die kirchlichen Gemeinden haben volle Freiheit,
ihren Gottesdienſt nach Bedürfniß einzurichten und ihre Prediger
zu wählen das Kirchenvermögen gehört der Gemeinde und
wird nach Bedürfniß verwendet, ſo daß Jeder ſeinen rechtlichen
Antheil erhält, welcher vom Gemeindevorſtand an die neue Kir
chengemeinde gezahlt wird. Der Verkehr der Gemeinden mit
ihren Obern iſt unbeſchränkt und unterliegt wie alle übrigen
Freiheiten, nur den Beſtimmungen des Strafgeſetzes. Alle bür
gerlichen Handlungen: Eid, Ehe, Geburten und Dodesfälle ge
hören vor die ſtaatsbürgerlichen Behörden die kirchlichen Hand
lungen aber ſind Sache des Einzelnen und der Kirchengemeinde.

r
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Es könnte noch gefragt werden, wie es mit den Geſell

ſchaften gehalten werden ſoll, welche jede Religion von ſich ab
weiſen Die Antwort ergiebt ſich aus der Beſtimmung daß
das Staatsbürgerrecht unabhängig iſt vom Glaubensbekenntniß.
Wer alſo kein Bedürfniß hat nach einem Religionsbekenntniß,
ſteht wie jeder Andre, nur unter dem Staats und Strafge
ſetz. Jn Nordamerika ſind die Prieſter ausgeſchloſſen von De
putirtenſtellen, weil ſie ſich blos der Seelſorge widmen ſollen.
Dies iſt ungerecht, da ſie doch als Staatsbürger dieſelben Rechte
haben müſſen, die jeder Staatsbürger hat.

13. „Die Freiheit des Unterrichts iſt nur den in den
Geſehtzen beſtimmten Beſchränkungen unterworfen“, verweiſt wie
der auf unbekannte Geſetze, ſagt alſo nicht viel. Die belgi
ſche Verfaſſung ſagt 9. 17 der Unterricht iſt frei; jede vor
greifende Maßregel iſt unterſagt; Unterdrückung von Verge
hungen wird nur durch das Geſetz geordnet. Der öffentliche Un
terricht, der auf Koſten des Staats ertheilt werden ſoll, wird
durch das Geſeß genauer veſtimmt werden.

Zunächſt ſollte geſetzlich ausgeſprochen ſein, daß die
Schule unabhängig iſt von der Kirche Denn ſo lange
die Geiſtlichen noch das Recht haben, in das Schulweſen zu re
den oder gar die Oberaufſicht zu führen, ſo lange iſt für die
Schule ſchlecht geſorgt. Die Schule muß ferner öffentliche An
gelegenheit, alſo Staatsſache ſein, weil der Staat und der
einzelne Bürger ohne Unterricht und Bildung nicht beſtehen
können. Man muß aber den Ausdruck „Staatsſache“ nicht ſo
verſtehn, als ob der Unterricht ganz der Regierung anheimge-
fallen ſei. Wenn dies geſchieht, ſo kommen wir aus der Be
vormundung nicht heraus Das Volk iſt der Staat, die
Schule iſt alſo Volksſache; das Volk muß die Schulen unter
halten alſo auch berechtigt ſein, an der Einrichtung und Ver
waltung Antheil zu nehmen wogegen der Staat nur die Ober
aufſicht und die Aufgabe hat, darauf zu ſehn, daß die vom Volk
geſetzlich beſtimmten Einrichtungen erfüllt werden. Unter dem
Volke dürften ſich aber nicht überall Männer finden, welche Ein
ſicht genug haben, in Betreff des Schulweſens allgemeine Geſetze zu
geben auch kommen bei der Beſetzung an Pakronatsſchulſtellen
viel Ungerechtigkeiten vor. Mir ſcheint daher nur der Ausweg
annehmbar, daß Provinzialſchulſynoden (von Zeit zu Zeit Reichs
ſchulſynoden) gehalten werden, deren Deputirte zur Hälfte aus
Bürgern, zur Hälfte aus Lehrern beſtehen welche berathen
und zugleich Streitigkeiten zwiſchen Lehrern und Gemeinden
entſcheiden. Die Gemeinde iſt in den Bürgern, die Staatsge
walt in den Lehrern vertreten. Lehrerſtellen werden entweder
durch Berufung oder durch Concurrenz beſetzt, und die Candi
daten müſſen die geſetzlichen Prüfungen beſtanden haben
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Das Schulgeld wird Staatslaſt, weil die Schule (die
Volksbildung Staatsſache iſt. Es wird als Vermögens
ſteuer aufgebracht, damit nicht der Arme gedrückt werde. Der
Schülbeſuch iſt nachher frei. Was endlich die Lehrfreiheit an
langt, ſo muß man natürlich dem Zwecke und Ziele gemäß leh
ren, für die man berüfen iſt.

Der Paragraph bedarf alſo noch folgende Zuſätze: Die
Aufſicht über das Unterrichtsweſen führt der Staat durch geeig
nete Männer des Schulfachs. Die Einrichtung des Unterrichts
weſens beſtimmen Provinzial und Reichsſynoden, die halb aus Bür
gern, halb aus Lehrern beſtehen. Die Beſetzung der Lehrerſtellen
hat die Gemeinde, der Staat beſtätigt die Wahl. Beſoldung
und Penſionirung der Lehrer garantirt der Staat. Die Schule
wird durch Schulſteuer erhalten, dagegen iſt der Schul
beſuch frei.

Wider die Polizeiwillkür.
Es iſt wohl kein Beamtenſtand ſo verhaßt, wie die Poli

zei. Dies kommt nicht allein daher, weil der Polizeigewalt
Alles geſtattet iſt, da ſie ſich z. B. betrinken kann, ohne ſich
ſelbſt zu arretiren, wie ſie es mit andern Leuten macht, und
weil ſie den Bürger auf alle Weiſe beläſtigen darf, ohne daß
dieſer ſich zu ſchützen weiß ſondern dies hat zwei andre Gründe
Zu Polizeibeamten werden vorzugsweiſe gediente Soldaten ge
nommen. Welche Bildung dieſe haben, weiß man. Sie ſind
das brutale, gebieteriſche Weſen gewohnt. Dem Bürger muß es
unangenehm ſein, unter der Aufſicht ſolcher zu ſtehn, die eigent
lich nichts gelernt haben als Recruten zu quälen. Dann muß
man bedenken, daß der Bürger die Polizei bezahlt, daß die
Polizeibeamten alſo ſeine Beamten ſind, die bei ihm in Lohn
und Brode ſtehn. Er bedarf daher vor Allem Höflichkeit
und Reſpect verlangen von der Polizei, auch wenn er ein
unbemittelter Bürger iſt, ſobald er makellos lebt.

Aber die Polizei verfährt ganz anders mit dem Bürger,
ſte dringt Nachts unnöthig in ſein Haus, ſie reißt ihn aus
dem Schlafe einer unbedeulenden Frage willen, die ſie am an
dern Morgen thun könnte, ſie antwortet grob und troßtzig,
wenn ſie gefragt wird nach dem Grunde und Recht ihres Ver
fahrens. Jch will nur erzählen, was mir vor einigen Tagen
paſſirt iſt und wünſche, daß auch andre Bürger hinfort Alles
bekannt machten, was die Polizei gegen Schicklichkeit und Bür
gerfreiheit thut, damit ihrer Willkür Einhalt gethan wird.

Neulich wurde 10 Uhr die Ruhe eines ganzen Hauſes
geſtört durch das Eindringen eines Polizeidieners, der eine Be
ſtellung zu machen hatte an Jemand, der wegen Krankheit be
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reits im Bette lag Er nahm das Anerbieten eines Hausbe
wohners nicht an, die Beſtellung am andern Morgen zu beſor
gen, ſondern weckte den Kranken barſch aus dem Schlafe und
ängſtigte ihn durch eine Beſtellung, die den Kranken natürlich
ſehr beunruhigte, da er ſich keines Unrechtes bewußt war, und
Niemand gern auf die Polizeiſtube beſtellt wird. Jſt dies der
Polizei zu thun erlaubt? Jſt dies human? Sollten nicht ge
rade die ſtädtiſchen Beamten die höſlichſten ſein

Steht es 2) der Polizei frei, einen zum Zeugen auf
geforderten, bis dahin unbeſcholtenen vaterloſen jungen Men
ſchen 24 Stunden in Arreſt zu behalten um ſeiner Ausſage
gewiß zu ſein Steht es ihr zu, dieſen Menſchen, der von
ſeiner Hände Arbeit leben muß, drei Mal zu beſtellen, ohne
ihn zu verhören, und ihn durch Arreſt um zwei Tage Arbeit
zu bringen Und wenn ſie ihn endlich in Arreſt hält, iſt es
da nicht nöthig, der beſorgten Mutter Anzeige vom Ausbleiben
ihres Sohnes zu machen Oder darf ſie ihn in Arreſt behal
ten, wenn ſie den Schuldigen bereits in Verhaft hat?

Iſt es 3) einem Polizeiſergeanten erlaubt, einen Bürger,
welchen das Mikleid mit der geaängſtigten Mutter antreibt, ſich
nach dem ausgebliebenen Sohn zu erkundigen, mit ſpitzen, kur
zen und imperkinenten Neden zu bedienen, ihn kamn einer
Ankwort zu würdigen Iſt der Polizei Beamte erhaben über
jede Verantwortlich?eit? Wenn er beſcheiden gefragt wird, ſo
muß und ſoll er, denke ich, höflich und gengu antworten. Na
mentlich Sie, Hr. Nack, mögen ſich an das treffliche Probe
ſtück Jhrer vornehmkurzen Antwort im Hospitalgarten erinnern
und einige Lebensart lernen, wenn Sie im Bürgerblatt nicht
öfter und mehr von ſich leſen wollen.

G. C h.
Nachſchrift.

Es iſt in Erfahrung gebracht, daß ſich in Glaucha am
Schnapstiſch des Hrn. M einige Polizeibeamte oft und lange
aufzuhalten und ſich dort über einzelne, ihnen mißliebige Perſonen
in nicht eben empfehlenden Reden zu ergehn pflegen. Wir geben
dieſen Beamten der öffentlichen Sitclichkeit den Rath 1. auf ihren
Poſten zu bleiben und ſich nicht in Schnapsladen umherzutreiben,
2. ſich aller verläumderiſchen Reden zu enthalten, ſonſt werden ſte
nächſtens im Bürgerblatt ihren Namen und einen Bericht über
ihre verdächtigenden Reden finden. C. E. K. W.

Betrachtungen über Adreſſen
W einem konſtitutionellen Staate iſt es von großer Wich

tigkeit, daß das Miniſterium den Willen des Volkes wiſſe.
Dieſen erfährt es zunächſt durch die Volksvertrekter. Da dieſe
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aber nur ihre perſönliche Anſicht ausſprechen, ſo können Fälle
vorkommen in denen ſie nicht in Uebereinſtimmung derer
ſprechen, von denen ſie zur Volksvertretung geſandt ſind. Da
her iſt es wichtig, daß das Volk bei wichtigen Fragen ſeine
Meinung ausſpreche. Dies geſchieht durch Zuſchriften (Adreſſen)
oder Bittſchriften (Petitionen). Hierbei iſt aber wieder zu be
achten daß ſolche Zu und Bittſchriften meiſt nur von einer
Partei ausgehn; weshalb es nothwendig wird, daß man bei
Abfaſſung und Unterzeichnung ehrlich verfäührt, d. h. daß nur
diejenigen unterzeichnen, die der Adreſſe aus Ueberzeugung
beiſtimmen. Gefchieht dies nicht ſo täuſcht man die Regie
rung über die eigentliche Stimmung des Volkes, verleitet ſie
zu Fehlſchritten und begeht ein Verbrechen am Vaterland.

Es iſt bereits in mehreren Zeitungen Klage geführt über
den Mißbrauch von Adreſſen, namentlich von Seiten reaktionär
Geſinnter, die noch nicht einſehn wollen wo die Zeit hinaus
will, und die auch Andre täuſchen wollen. Eine Adreſſe muß
öffentlich beſprochen und verhandelt werden. Dann muß
ſie zur Unterſchrift ausliegen, damit Jeder Freiheit hat zu un
terſchreiben oder es zu unterkaſſen. Wenn aber Adreſſen von
Beamten ihren Unterbeamten eigenhändig zur Unterſchrift vor
gelegt werden, ſo iſt dies ein moraliſcher Zwang, weil nicht je
der Unterbeamte den Muth hat, die Unterſchriſt zu verweigern
Wenn ferner Adreſſen von Haus zu Haus geſchickt werden ſo
iſt dies auch ein unrechtes Mittel, da Viele nicht die Zeit ha
ben, die Adreſſe zu leſen, ſondern raſch unterſchreiben, ſo
bald ſie ſchon eine Reihe Unterſchriften ſehn oder der Herum
kräger zuzureden weiß. Andre ſind nicht im Stande, eine in
langen Sätzen abgefaßte Adreſſe ſogleich ihrer Bedeutung nach
zu verſtehn, ſte fühlen ſich geſchmeichelt durch die Aufmerkſam
keit, daß man auch ihre Unterſchrift begehrt, und unterzeichnen
ohne langes Beſinnen Zwar iſt dieſer Leichtſinn tadelnswerth,
aber er liegt in der menſchlichen Natur und in den Verhältniſ

ſen; daher ſollte man Niemand in Verſuchung führen mit
einer Unterſchrift unter eine Adreſſe, deren Abfaſſungsdebatte
er nicht beigewohnt hat

Verführe man hierbei ehrlich und gewiſſenhaft, ſo wären
Vorwürfe, wie ſie im Kourier Landräthen, alſo Polizeibeamten
u. A. gemacht werden, nicht möglich. Bedenke alſo Jeder, was er
thut, und prüfe er ſich ernſtlich ob er nicht ſelbſüchtig verfährt,
ob er die höchſten Staatsbehörden nicht betrügt und dadurch unbere
chenbaren Nachtheil über das ganze Land bringt, Zwietracht, Miß
trauen und Gewalt hervorruft. Jedem ſein Recht aber bei
Allem, was man thut bedenke man das Geſammtwohl, und
khue man alle Eitelkeit und Lüge ab. Wehe dem der ein



Land hinkergehn und ins Verderben ſtürzen will durch unred
lich eingeſammelke Meinungsäußerungen!

Fr. Börner

Ueber Koſten- Vorſchuſ in Proceßſachen.
In einer der letzten Bürgerverſammlungen iſt das Ver

fahren der Gerichte, Koſten Vorſchüſſe in Proceßſachen zu for
dern getadelt worden.

Die Befugniſſe der Gerichte, Koſten Vorſchüſſe zu erhe
ben gründet ſich auf d. 11 der Gebührentaxe von 1815 und
hat den Zweck, das Gericht wegen etwa vorkommender baaren
Auslagen zu decken. Wenn dies allein dieſerhalb geſchähe, ließe
ſich die Einforderung eines mäßigen Vorſchuſſes allenfalls recht
fertigen, vorausgeſetzt daß derjenige, der das gerichtliche Ver
fahren veranlaßt, dazu vermögend iſt.

Allein vom Standpunkte der Gerechtigkeit betrachtet, ſcheint
es mir hart, ja ungerecht zu ſein, Vorſchüſſe von jemand ein
zufordern, der z. B. einen böſen Schuldner verfolgt, am Ende
nicht einmal, obgleich er ein obſiegliches Erkenntniß erſtreitet,
zu ſeiner Forderung gelangen kann und alſo eo ipso einen
Verluſt erleidet, und durch die Einzahlung des Vorſchuſſes noch
Opfer bringen muß. Dies iſt um ſo härter und ungerechter,
als nach dem bei dem Gerichten eingeführten Gebrauche die
Vorſchüſſe den Einzahlern auch nie zurückgezahlt zu werden
pflegen, wenn der zu den Koſten Verurtheilte unvermögend iſt.

Ich erlaube mir ein ſchlagendes Beiſpiel anzuführen. iſt
von B ſchwer oder leicht beleidigt und verklagt B beim Gericht.
Mit der Vorladung zum Audienztermine bekommt K ſogleich
eine Aufforderung, 5 Thlr. Vorſchuß bei Vermeidung der Exe
kution einzuzahlen.

Er erſtreitet ein obſiegliches Erkenntniß, B. wird zur
Zahlung der Koſten verurtheilt, hat aber das Armenrecht.
Was geſchieht? Das Gericht macht ſich aus dem Vorſchuſſe
bezahlt, der Kläger alſo verliert, nachdem er ihn hat einzahlen
müſſen. Wer iſt nun der Beſtrafte? Wird A nicht vielleicht
härter auf dieſe Art beſtraft als B2 Aehnlich verhält es ſich
mit den kleinern Gerichten, die zwar keine Vorſchüſſe einziehen,
aber bei jeder einzelnen Verfügung die dafür paſſirenden Taxen
2c. anſetzen und einfordern von dem, der die Sache zwar ex
trahirt, aber ſelten Hoffhung hat, dieſe ſ. g. Extrahentenkoſten
wieder zu erlangen, es müßte denn ſein, daß der Schuldige
vermögend hierzu iſt. Aber in dieſem Falle wird der Extrahent
wieder gezwungen, die von ihm gemachten Vorſchüſſe oder Ex
trahentenkoſten durch Exekution von dem Schuldigen einziehen
zu laſſen und wenn ihn Letzterer chikaniren will, kommt er erſt



142

nach vielem Aerger, Zeit und abermaligen Geldverluſt wieder
zu ſeinem Vorſchuſſe-

Mir ſcheint dies kein mit der Gerechtigkeit zu vereinba
rendes Verfahren zu ſein.

Jedenfalls dürfte es wünſchenswerth ſein, bei der neuen
Gerichtsorganiſation den bisher ſtattgehabten, leider geſetzlichen
Mißbrauch Vorſchüſſe zu erheben ganz einzuſtellen

Uebrigens ließe ſich über den Unfug rückſtchtlich der Koſten

Vorſchüſſe noch viel ſagen. Hoſfmann A.

Die Bürgerverſammlung Halle am I7. Juni
S

nahm faſt einſtimmig eine dem Deputirten von Halle, Dir
Niemeyer, und den Deputirten von Berlin, Behrends, zu über
reichende Adreſſe an das Volk von Berlin an. Sie lautet:
„Wackre Männer! Wir haben mit allen Vaterlandsfreunden
durch Adreſſen, Jlluminationen, Spenden für die Gefallenen
u. ſ. w. bald nach den Ereigniſſen des 18. und 19. März
Euch als die Helden der errungenen Freiheit begrüßt. Dage
gen haben in der neueſten Zeit Andere mehr und mehr ange
fangen Euren Ruhm herabzuſetzen und Eure That als einen
hochverrätheriſchen Pöbelexceß ohne ſelbſtbewußten höheren Zweck
zu brandmarken Wir können deshalb in un umwundener
Anerkennung der ſtattgehabten Revolution und
im Beſitz des Anrechts auf ihre Errungenſchaften und deren
nothwendige Folgerungen nicht unterlaſſen, Euch wiederholt
zuzurufen daß Jhr Euch um das Vaterland wohl
verdient gemacht habt Möge Euch dieſer Zuruf eine,
wenn auch geringe Genugthuung für die Verhöhnung durch
reaktionäre Geſinnungen und ein Beweis dafür ſein, daß auch
in den Provinzen Männer leben, welche der von Euch in je
nen Tagen vollbrachten That, die wir von einem muth
willigen undohneeinen der wahren Freiheil dienſt
baren Zweck unternommenen Pbbelexceſſe wohl zu
unterſcheiden wiſſen, ihre ungeſchmälerte Anerkennung
ollen

Dieſe Adreſſe iſt an das berliner Volk gerichtet man
wird ſagen, daß ſie an den Pöbel gerichtet ſei Dies iſt eine
Verläumdung. Denn ſie mißbilligt entſchieden jeden Pöbelex
ceß und ſomit auch die jüngſt ſtattgehabte Plünderung des
Zeughauſes in Berlin, welche namentlich von mir in der ein
eitenden Rede als ein Raub am Nationaleigenthum bezeichnet
worden iſt. Aber warum überhaupt eine Adreſſe Sie ſelbſt
giebt die Antwort. Wird ſie nicht aufregen Nein ſie iſt
nicht die Mutter, ſondern die Furcht der Aufregungen, welche
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von verſchiedenen Seiten kommen ſie iſt eine Heilung der
Aufregungen. Laßt doch unſere Bürgerverſammlung ſich gegen
Euch Jhr Gegenadreſſanten, in Worten ausſprechen; dann
wird ſie nicht mit Fäuſten auf Euch losſchlagen. Jſt ſie
nicht eine Demonſtration gegen einen jüngſt gefaßten Beſchluß
der Nationalverſammlung? Höchſtens gegen die geringe Ma
jorität (196 gegen 177) derſelben, welche den Behrends ſchen
Antrag verwarf. Den Beſchlüſſen der Mehrheit muß man
ſich allerdings unterwerfen, aber darüber zu urtheilen außer
halb der Kammer iſt erlaubt. Sollke mein Auftreten in
dieſer Sache wieder ſchief gedeutet werden, wie in der Lohn
frage, wobei man böswillig genug mir Aufregung der Arbei
ter ſchuld gab, um mir zu ſchaden, obgleich ich damals viel
fach gegen eine gewaltſame und in dieſer Zeit ganz unprakti
ſche Lohnerhöhung gewirkt habe, ſo überlaſſe ich ſolch Urtheil
ruhig ſich ſelbſt. So wenig als ich Uebelwollende gegen ihren
Willen belehren kann, ebenſo ſehr habe ich es verſchmäht, die
Gunſt der Leute dadurch zu gewinnen, daß ich immer und
immer vor ihrem Elende, von der Nothwendigkeit einer Hilfe
u. F. w. geſprochen hätte. Mit ſolchen allerdings unnütz auf
regenden Redensarten iſt nichts geſchafft.

Nur über die Rede des Prof. Steinberg am Abende des
17. d. M. habe ich ein paar Worte hinzuzufügen. Obwol er
gegen die vorliegende Adreſſe ſprechen wollte, ſo kann ich den
noch bezeugen, daß er mit keiner Silbe den Hallenſern vorge
worfen hat, Anarchiſten zu ſein. Es gibt allerdings, auch in
Berlin, Anarchiſten, welche nicht arbeiten, ſondern nur immer
den Frieden ſtören wollen, und daran hatte Steinberg vollkom-
men Recht. Wenn man ihm den Vorwurf gemacht hat, daß
er gegen die armen Arbeiter geſprochen habe, ſo iſt dies durch
aus unwahr. Dies wird ein Mann nicht thun, der, wie er,
durch Noth und Entbehrung ſich durchgeſchlagen hat. Nur
das wird mein Freund nicht in Abrede ſtellen, daß bei ſeiner

Rede die Leute deshalb unruhig wurden, weil er zu wenig auf
den Gegenſtand ſelbſt einging. Haſemann.

Halle als Sitz des deutſchen Parlaments.
Jm Bürgerblatte iſt neulich Schkeuditz zu dieſem Zwecke

vorgeſchlagen worden. Das war natürlich nur ein Witz, und
obwol ich nur mit einer gewiſſen Scheu für Halle dieſe Anſprü
che erhebe, ſo liegt die Sache doch nicht in dem Reiche Uto
Piens, d. h. der Unmöglichkeit; allein wenn dieſe Selbſtſucht
Gründe geldend machen kann, welche von der Selbſtſucht ande
rer Städte ebenfalls in Anſpruch genommen werden ſo hört
die Selbſtſucht auf, eine lächerliche und eine verdammliche zu
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gleich zu ſein. Frankfurt halten wir nicht für geeignet, der
Sitz des Parlameictes zu ſein weil es zu wenig in der Mitte
Deutſchlands liegt und einem Angriffe von Weſten her zu leicht
ausgeſetzt iſt. Man hat deshalb Erfurt vorgeſchlagen. Allein
dieſe Stadt iſt erſtlich eine Feſtung und hat nur nach zwei Rich
tungen hin Eiſenbahnen Halle dagegen beſitzt bereits drei eiſerne
Straßen eine vierte (nach Nordhauſen) wird bald der Friede
bauen, und eine fünfte (von Jena nach Weißenfells) wird ſich
in der Nahe anſchließen. Außerdem legen wir auf die durch
eine ſchöne Natur vegünſtigte Lage, auf die Bildung ſeiner
Einwohner und auf deren bisher bewährten friedlichen Sinn
gewiß mit Recht nicht das letzte Gewicht. Für Räume zu den
Verhandlungen und zu den Wohnungen der Deputirten wür
de gewiß geſorgt werden. Werden wol die Hallenſer in
Frankfurt (Duncker, Schwetſchke, Schwarz und Haym) für
ihre Stadt ſtimmen oder der Anſicht ſein, daß ſie ſich dadurch
der Selbſtſucht ſchuldig machen. Einer von ihnen das wiſſen
wir, hat freilich ſchon für die Beibehaltung Frankfurts ſich aus
geſprochen

Die Freiheit
Hoch auf der Alp die Freiheit blüht
IJn leichter Himmels h

Da löſt, wenn heiß die Sonne glüht
Vom Gletſcher ſich der Schnee
Und wie die Flocke thalwärts geht,
Schwillts zur Lawine an,
Und was auch ſtörriſch widerſteht-
Sie bricht durch alles Bahn.

Vom Hochland ging die Freiheit aus
Jm Fruhlingsſonnenſtrahl
Wie Weiterlicht und Sturmgebraus
So donnert ſie ins Thal,
So donnert ſie zum Seineſtrand,
Das Land hinauf zum Belt

So donnert ſte von Land zu
Noch durch die ganze Welt

Drum ihr die ihr ntgegenſtrebt,
aßt ab von eurem Wahn
Eh die Lawine euch begräbt
Auf ihrer Donnerbahn
Bahnt ihr den Weg, ſo lang ihr dürft,
Bahnt Weg, ſo lang es geht,

Eh euch erſchmettert niederwirſt

Jhr Donnerwort zu ſpät R.
SDeuck von Ed. Heyneman n in Halle
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